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A. Einleitung 

"Die Strafe trifft tatsächlich einerseits den nichtschuldigen 
Teil andererseits nicht den schuldigen Teil, was allen 
strafrechtlichen Prinzipien widerspricht." (Exner, Theorie 
der Sichenmgsmittel) 

In der deutschen Strafrechtswissenschaft steht das Prinzip eines reinen 
Individualstrafrechts (societas deHnquere non potest) zur Disposition1. Die 
Bestrafung auch überindividueller Einheiten gilt zunehmend als legitime, mit 
den grundlegenden Bedingungen der Strafe vereinbare Möglichkeit und aus 
präventiven Zweckmäßigkeitsgründen und ausgleichenden Gerechtigkeits-
erwägungen als dringend gebotene Notwendigkeit. Jedenfalls erscheint sie als 
Ausdruck wirklichkeitsmächtiger Tendenzen von unwiderstehlicher Qualität. 
Unschwer läßt sich die Prognose wagen, daß die Verwirklichung der neuen 
Forderungen nach einem Ausbau repressiver Sanktionen gegen Kollektive nur 
eine Frage der Zeit ist. Anlaß dafür ist, wie im zweiten Kapitel einführend dar-
gelegt wird, daß das Individualstrafrecht stabile Normanerkennung in Ver-
bänden ebensowenig garantieren kann wie die verwaltungsrechtlichen und 
zivilrechtliehen Unrechtsfolgen, daß der Rubikon ohnehin überschritten ist 
und sich die Reformforderungen einfügen in die internationale Bewegung hin 
zu repressiven Verbandssanktionen, nicht zuletzt auf der Ebene der EG. Auch 
die bundesdeutsche Politik nimmt sich nunmehr wieder des Themas an, wie 
erste Gesetzentwürfe zeigen2. 

1 Aus der neueren Diskussion vgl. nur Hirsch, Straffähigkeit; Dens., ZStW 107 
(1995), S. 285 ff; Straterrwerlh, in: Fs. Schmitt, S. 295 ff; Lampe, ZStW 106 (1994), 
S. 683 ff; Schroth, Unternehmen als Nonnadressaten, passim; Erhardt, Unternehmens-
delinquenz, passim; Tiedemann, NJW 1988, S. 1169 ff ; E. Müller, Stellung der juristi-
schen Person, S. 16 ff; Heine, Strafrechtliche Verantwortlichkeit, passim; Dens., JZ 
1995; S. 651 ff; Dens., ZUR 1995, S. 69 ff; Ransiek; Untemehmensstrafrecht, passim, 
S. 326 ff; Schünemann; Untemehmenskriminalität, S. 232 ff; Dens., in: Schünemann/ 
Gonzales (Hg.): Bausteine., S. 265 ff; Deroyck, ZStW 103 (1991), S. 705 ff ; Alarl, 
ZStW 105 (1993), S. 752 ff; Dens., MschrKrim 78 (1995), S. 197 ff; Volk, JZ 1993, 
S. 429 ff; Vogel, JZ 1995, S. 340 f; Übersicht auch im Besprechungsaufsatz von Seel-
mann, ZStW 108 (1996), 652 ff 

2 Der hessiche Justizminister hat einen entsprechenden Gesetzentwwf erarbeiten 
lassen, der auf der Justizministerkonferenz im Juni 1997 diskutiert werden sollte (vgl. 
FAZv. 24.5.1997, S. 4). 
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Damit ist eine Diskussion (wieder) eröffnet, die in der deutschen Rechts-
wissenschaft seit langem als abgeschlossen galt, nachdem sich der 40. DJT 
19533 gegen die Einführung der Kriminalstrafe für Verbände ausgesprochen 
hatte und auch die Große Strafrechtskommission4 sowie der Sonderausschuß 
für die Strafrechtsreform des Deutschen Bundestages5 zu dem gleichen Ergeb-
nis gelangt waren. Grundlegend neuen dogmatischen Argumenten ist die Re-
naissance dieses seit Jahrhunderten verhandelten Themas nicht zu verdanken -
eine Diagnose, die so bereits auf dem 40. DJT gestellt werden konnte6. Geän-
dert hat sich "nur" die historische Ausgangslage und mit ihr der Sanktions-
bedarf in einer Situation krisenhafter Machtauballung von Unternehmen. Daß 
ein solcher Anlaß eine Sachdiskussion auch mit alten Gedanken neu zu bele-
ben vermag, ist in einer praktischen Wissenschaft zunächst keineswegs ver-
wunderlich oder illegitim. Für die Eigenständigkeit als praktische Wissen-
schaft ist es bedeutend schwerer, den Befund einzuordnen, daß die allgemeine 
Gewichtung der dogmatischen Gründe den Zweckmäßigkeitserwägungen auf 
dem Fuße folgt. Die vorliegende kritische Analyse der Verbandsstrafe verhält 
sich insofern "antizyklisch", letztlich auch mittels einer Aktualisierung ver-
trauter Argumente. Grob vereinfacht laufen sie darauf hinaus, daß Kollektive, 
auch sofern sie rechtlich integriert sind, keine normreflektierenden Subjekte 
sind, daß solche aber für das Strafrecht oder besser für die strafrechtlich inten-
dierte Wiederherstellung realer Normgeltung unverzichtbare Konstituenten 
sind. Daher richtet sich die Verbandsstrafe in ihren Voraussetzungen und 
Sanktionsfolgen notwendig und ausschließlich gegen potentiell alle Mitglieder, 
damit aber - wie Exners eingangs zitierte Formulierung vortrefflich zum 
Ausdruck bringt - auch gegen Unschuldige und nicht zwingend in ihrer 
belastenden Wirkung gegen die Schuldigen. Eine Kollektivstrafe bedeutet so-
mit nichts geringeres als den Abschied vom strafrechtlichen Schuldprinzip. 

In einem ersten Schritt (Kap. C.) werden zunächst die Verbandsstrafeu-
modelle untersucht, die - jedenfalls dem grundsätzlichen Anspruch nach - an 
einer identischen Legitimationsgrundlage zum Individualstrafrecht festhalten, 

3 Verhandlungen des 40. DJT, S. E 86 ff Ablehnung der Kriminalstrafe. 

4 Vgl. Niederschriften Bd. 4, S. 333. Befurwortet wurde jedoch, ebd., S. 574, eine 
Geldsanktion im allgemeinen Teil des Strafgesetzbuches gegen juristische Personen 
zum Ausgleich des Schadens der Allgemeinheit Wld zu Abführung auch solcher Gewin-
ne, die nicht durch die Vetfallsvorschriften abgeschöpft werden können. 

5 Protokolle des Sonderausschusses Strafrechtsreform, 4. Wahlperiode, 23. Sitzung, 
S. 409 f gegen Geldstrafe, 24. Sitzung, S. 420: für Geldbuße. Vgl. zur Geldbuße auch 
Protokolle, 5. Wahlperiode, S. 1089. 

6 Vgl. Heinitz, VerhandlWlgen des 40. DJT Bd. I, S. 67. Die Unmöglichkeit 
gfWldlegend neuer Argumente konstatiert auch Jescheck, DÖV 1953, S. 539. 
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indem sie entweder auch dort den Schuldbegriff normatlvieren oder 
funktionalisieren oder, zum Teil in einer - widerspruchliehen - Gemengelage 
damit, die verbandsbezogenen Zuwiderhandlungen von Individuen zum ein-
heitlichen Bezugspunkt der Strafe machen. Einleitend wird dabei auf Probleme 
bei der Auswahl der Strafadressaten bzw. des Täters aufmerksam gemacht, 
sofern überindividuelle Einheiten quer zu den Rechtsträgern in den Blick 
genommen werden und so auch die Minimalbedingung der Bestrafung, die 
abstrakt-objektive Rechtspersonalität, außer acht gelassen wird. Thema dieser 
Arbeit sind insofern nur überindividuelle Einheiten des Privatrechts. Die Aus-
übung von Strafzwang zwischen Staaten untereinander oder durch supra-
nationale Organisationen gegenüber Staaten sowie die Sanktionierung von 
Körperschaften des öffentlichen Rechts innerhalb eines Staates werfen 
zusätzliche Probleme auf, die hier nicht behandelt werden können. Allerdings 
ist es offensichtlich, daß gegenüber derartigen Strafdrohungen die grundlegen-
de Kritik noch in wesentlich stärkerem Maß durchgreift. Namentlich der Ein-
wand der Bestrafung Unschuldiger erlangt zusätzliches Gewicht, wenn nicht 
einmal bzw. nicht in demselben Sinne von einer freiwilligen Mitgliedschaft die 
Rede sein kann und mit dieser Mitgliedschaft nicht nur und nicht einmal vor-
rangig ökonomische Zwecke verfolgt werden. Im Einklang mit der neueren 
Diskussion stehen daher Verbände mit ökonomischer Zielsetzung im Mittel-
punkt. Das sollte allerdings nicht vergessen lassen, daß diese Begrenzung 7 

ausschließlich pragmatische Grunde hat und einer Erstreckung der Straf-
drohung auch auf andere Kollektive, etwa Religionsgemeinschaften und poli-
tische Parteien, nicht im Wege steht. Dogmatische Bedenken ließen sich gegen 
eine solche Ausdehnung kaum noch anmelden. Vielmehr wäre sie durch den 
Gleichbehandlungsgrundsatz geboten. 

Darober hinaus wendet sich die Kritik an der einheitlichen Legitimations-
grundlage gegen die Vorstellung von spontanen Hypersubjekten, gegen die 
Ersetzung konstitutiver Leistungen bzw. Fehlleistungen durch narrnativistische 
"Zurechnungen" und schließlich gegen alle materialen Begiiindungen, welche 
die Einheitlichkeit notwendig subjektiv vermittelter Normgeltung an einer 
individuellen Anknüpfungstat festmachen wollen. 

In einem zweiten Schritt (Kap. D) wird den genuin verbandsbezogenen 
Strafbegrundungen nachgegangen, die auf eine Verbandsschuld verzichten 
oder aber den Schuldbegriff des Individualstrafrechts bei repressiven Ver-
bandssanktionen ersetzen wollen durch eine strafbegiiindende, objektive eigene 

7 Vgl. etwa Empfehlung des Europarates Nr. R (88) 18. 

2 v. Freier 


